
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/6/24 9ObA115/98x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1998

Norm

ArbVG §11 Abs2

Rechtssatz

Die Kollektivvertragsparteien können den Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginns grundsätzlich vorverlegen, den

Kollektivvertrag also mit rückwirkender Kraft ausstatten. Da der Wirksamkeitsbeginn durch Kundmachung durch

verschiedene organisatorische Belange oft schwer abschätzbar ist, besteht ein praktisches Bedürfnis der

Kollektivvertragsparteien, den Wirksamkeitsbeginn durch Vereinbarung festzulegen und liegt dieser häu g vor der

tatsächlichen Kundmachung. Der Kollektivvertrag kann aber keineswegs "rückwirkend die Strafbarkeit eines zum

Begehungszeitpunkt strafbaren Verhaltens beseitigen.
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